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Deklarationspflicht fur audiovisuelle Medien?

Christian Doelker

Die medienorientierte Bildungseuphorie der fri-
hen siebziger Jahre ist nicht nur weitgehend ver-
flogen, sondern durch eine gegenlaufige Phase
abgelost worden. Medien sind teilweise in Miss-
kredit geraten. «Schafft das Fernsehen ab»,
schreibt Jerry Mander. «Die Droge im Wohnzim-
mer» nennt Marie Winn das Fernsehen — sehr
pauschal, ohne Differenzierung nach Inhalten,
Intentionen oder Zielpublika.

Weshalb konnte eine so massive Bewegung ge-
gen die Medien einsetzen, die Ubrigens stark an
die vom Jugendschutz inspirierte Bewahrungs-
padagogik erinnert?

Sicher mag eine Rolle spielen, dass sich der Zu-
schauer/Horer/Leser dem sehr breiten Angebot
der Medien gegenuber nicht mehr gewachsen
fuhlt. Er wahnt sich entweder iberschwemmt
und Uberfremdet, wenn er dem Angebot unein-
geschrankt Folge leistet, oder er schuttet das
Kind mit dem Bade aus und will sich mit strikter
Medienverweigerung behelfen. Was er bendtigt,
ist die Anleitung zu einer sinnvollen Nutzung der
Medien, einer vernunftigen Medienpadagogik,
die den Medienteilnehmer auch auf sein eigenes
und eigenstandiges Leben verweist.

Dann scheint sich zunehmend ein grundsatzli-
ches Misstrauen gegentiber den Medien zu ver-
breiten, aus der Beflrchtung heraus, dass man
manipuliert wird, dass einemdie Medien ein X fur
ein U vormachen. Dies zeigt die Notwendigkeit
auf, den Medienteilnehmer zu einer kritischen
Nutzung zu befahigen.

Es genlgt aber nicht, in der Medienpadagogik
eine Art Konsumentenschulung und Konsumen-
tenschutz aufzuziehen. Es gilt auch, von der Pro-
duzentenseite aus etwas zu unternehmen, um
Vertrauen und damit Interesse des Rezipienten
fur die Medien wieder herzustellen.

In einer Zeit, in der Waren, beispielsweise Le-
bensmittel und Medikamente, nicht mehr ange-
boten werden dirfen, ohne dass man auf der
Verpackung deklariert, aus welchen Stoffen sie
zusammengesetzt sind, kdnnten sich eigentlich
auch Produzenten von AV-Medien nicht mehr
leisten, dem Zuschauer ein Medien-Wischi-Wa-
schi mit Zuckerguss von Schmelz und Sound zu-
zumuten. Mit der gleichen Selbstverstandlich-
keit, wie dies heute fur andere Waren im Marki-
angebot gilt, sollten die in der audiovisuellen
Aussage verwendeten Mittel deklariert werden.
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Dies gilt naturlich insbesondere bei Program-
men, die eine faktische Wirklichkeit «verkau-
fen»: Nachrichtensendungen, Reportagen, Do-
kumentar- und Unterrichtsfilme. Insbesondere
das audiovisuelle Medium mit seiner ihm eige-
nen Mdoglichkeit, zur Abbildungsebene eine
Kommentarebene zu errichten, hat die besten
Voraussetzungen, solche Deklarierung anzu-
bringen. So kann z.B. der gesprochene Kom-
mentar erlautern, warum ein bestimmter Aus-
schnitt (und nicht ein anderer) gewahlt, und was
und aus welchen Grunden weggelassen werden
musste. Solche Hinweise auf mangelnde Voll-
standigkeit brauchen selbstverstandlich nur
dann geliefert zu werden, wenn der gezeigte Teil
nicht fir das Ganze gelten darf. Zur Deklarierung
kénnen auch Schrifteinblendungen dienen wie
«Archivbild aus dem Jahr X», «inszenierte Spiel-
situation», «nachgestellte Szene», «am Origi-
nalschauplatz nachgestellt», «Original-Tondo-
kument ...» (mit Angabe des Jahres), «Zitat aus
...» (mit Angabe der Quelle) usw. Zur Regel soll-
te auch gehdren, bei Berichten die ortliche Be-
zeichnung der Schauplatze einzublenden. Da
ferner ein Zuschauer stets Tendenz hat, eine fil-
mische Darbietung als Gegenwart aufzufassen,
sollten jeweils die Daten der Aufnahmen einko-
piert sein oder im Vorspann vermerkt werden.
Selbstverstandlich darf auch die Angabe des
Herstellungsjahres nicht fehlen.

Nun setzt sich eine Aussage nicht nur ausinhalt-
lichen und formalen Komponenten zusammen;
sie enthalt auch eine Absicht. Die Absicht ist in
der Regel nur bei einer einzigen Gattung von
Programmen offengelegt: bei der Werbung.
Werbespots werden in einem als solchen ge-
kennzeichneten Werbeblock ausgestrahlt wie
Inserate in der Zeitung in einem als solchen de-
klarierten Anzeigen-Teil erscheinen.

Als Offenlegung der Absichten kénnen auch pu-
blizierte Konzept-Papiere der Ressorts von Ra-
dio und Fernsehen gelten. Sobald aber einzelne
Sendungen von den deklarierten Intentionen ab-
weichen, sollte dies wiederum erkennbar ge-
macht werden. Bei Informationssendungen wer-
den teilweise die Absichten transparent ge-
macht, indem Teilnehmer in einer Gesprachs-
runde als Vertreter bestimmter Interessen vor-
gestellt werden. Bei den Medienschaffenden
selber werden indessen Positionen nicht dekla-
riert, und der Zuschauer muss sich beispielswei-
se mit einem allgemeinen Konzessionstext be-
gnugen, der eine «objektive, umfassende und

rasche Information» vorschreibt. Gerade der be-
ruhmte Objektivitatsbegriff erheischte eine ver-
nanftige Praxis der Deklaration von Mitteln und
Absicht.

Die hier geausserten Vorschlage fir eine Dekla-
rationspflicht bei audiovisuellen Medien wollen
sich ausdrucklich auf den dokumentarischen Be-
reich beschranken. Sie gehen also nicht so weit,
wie beispielsweise Peter Handke auch flir den
Spielfilm fordert, dass die «ungeheure Gemacht-
heit» der filmischen Produktion fur den Zuschau-
er offensichtlich werden soll. Im Zusammenhang
mit Jean-Marie Straubs «Chronik der Anna Mag-
dalena Bach» bemerkt er, dass die «Einstellun-
gen jeweils zugleich mit dem Bild auch die
Kunstlichkeit des Bildes deutlich machen». Im-
merhin musste man sich fragen, ob der Zu-
schauer nicht auch bei Unterhaltungssendun-
gen des Fernsehens Anspruch darauf hatte, bei-
spielsweise zu erfahren, ob eine Sendung live
ausgestrahlt wird oder ob es sich um eine Auf-
zeichnung (mit Angabe des Datums) handelt.
Generell musste mithin die Entwicklung bei der
Produktion von audiovisuellen Programmen da-
hin gehen, dass dem Medienteilnehmer alle An-
gaben geliefert werden, die er bendtigt, um eine
Mediendarbietung angemessen verstehen und
zureichend beurteilen zu kénnen. Deklarierung
der verwendeten Mittel sollte flir Medienproduk-
te eine ebenso selbstverstandliche Dienstlei-
stung an den Konsumenten werden, wie dies der
Fall ist bei andern Produkten des Marktange-
bots.

VON HAND &

IANGENDBACHER WANKMILTER
IUWELEN-MUEHTENPIALZ S TUZERN




	Deklarationspflicht für audiovisuelle Medien?

